
BKK-Haukrebsscreening ür junge Menschen zwischen 15 und 34 Jahren (u35)

Liebe Paenten,

Versicherte von beigetretenen Betriebskrankenkassen können jetzt bereits ab einem Alter von 15 Jahren alle 2 Jahre ihre

Haut in unserer Praxis auf verdächge Hautveränderungen untersuchen lassen.

Vereinbaren Sie am besten bald einen Termin bei uns. Um das vereinbarte Screening durchführen zu können, ist es

notwendig, dass Sie sich für das Versorgungsangebot Ihrer BKK vorher einschreiben. Dafür müssen Sie nur den

untenstehenden QR-Code scannen und Ihre Daten eintragen und abschicken.

oder

Einschreibungslink:

hps://sanakey.link/AD9FCRS549

Für die Praxis von:

Chrisan Bieleld

LANR / BSNR:
611757721 / 011602700
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Scanne mich!



Pateneninormaton zur Teilnahme an der besonderen Versorgung und zum Daenschuz und zur Daenschuz-

Grundverordnung (DSGVO)

Liebe/r Versichere/r,

die Verragsarbeisgemeinscha der BKKn in Bayern (VAG Bayern) ha mi dem Berusverband der Deuschen Dermaologen einen
bundesweien Verrag nach § 140a SGB V über die Durchührung eines ergänzenden Haukrebs-Vorsorge-Verahrens ür junge
Menschen (HKS u35) abgeschlossen.

Die VAG Bayern verri dabei alle dem Versorgungsverrag beigereenen Beriebskrankenkassen bundeswei. Dieses
Versorgungsangebo sorg daür, dass das Risiko einer Haukrebserkrankung auch im jugendlichen und jungen Erwachsenenaler
minimier wird.

Ihre Voreile durch zusäzliche Haukrebsrüherkennungsunersuchungen in Kürze:

 Geahren der Maniesaon von Haukrebs in einem rühen Sadium zu erkennen,

 Persönliche Anleiungen zur eigenen Haukonrolle und allgemeinen Prävenon erhalen

 eine geziele Sensibilisierung poenziell geährdeer Personen zu erreichen.

Durch die Unerzeichnung der Teilnahmeerklärung verpiche ich mich, Leisungen aus dem Verrag nur von einschreibenden Ärzen
zur Haukrebsvorsorge u35 in Anspruch zu nehmen, die an der besonderen Versorgung „Haukrebsscreening ür junge Menschen
(HKS u35)“ eilnehmen. Dies gil nich ür die Inanspruchnahme im Verreungsall, während urlaubsbedinger Abwesenhei oder ür
die Inanspruchnahme von ärzlichen Notalldiensen oder Ärzen im Notall. Bei ungerechterger Inanspruchnahme eines nich am
Verrag eilnehmenden Dermaologen wird meine Teilnahme an diesem Verrag beende.

Ein Haukrebsscreening is einmal in jedem zweien Kalenderjahr möglich (Haukrebs-Vorsorgeinervall). Solle ich innerhalb dieses
Haukrebs-Vorsorgeinervalls das Haukrebsscreening bei unerschiedlichen am Verrag eilnehmenden Dermaologen in Anspruch
nehmen, ismeine BKK berechg, mir die Kosen der Doppelunersuchung in Rechnung zu sellen.

Die Teilnahme muss von mir elekronisch oder schrilich erklär werden. Die Teilnahme an der besonderen Versorgung is ür mich
reiwillig und kann innerhalb von zwei Wochen nach deren Abgabe von mir widerruen werden. Durch meinen Widerru der
Teilnahme wird die Teilnahme rückwirkend beende. Leisungen aus der besonderen Versorgung „Haukrebsscreening ür junge
Menschen (HKS u35)“ kann ich dann nichmehr in Anspruch nehmen.

Weiere Inormatonen ennehmen Sie bie den Hinweisen zum Daenschuz nach der EU-Daenschuzgrundverordnung (DSGVO)

sowie der Kopie Ihrer unerschriebenen Teilnahmeerklärung.

Bese Gesundhei wünsch Ihnen

Ihre BKK gemeinsam mi Ihrem beraenden Dermaologen
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Pateneninormaton nach Ar. 13 EU-Daenschuz-Grundverordnung

Im Zusammenhang mi dem Verrag „Haukrebsscreening ür junge Menschen (HKS u35)“ nach § 140a SGB V zur Besonderen Versorgung der
Versicheren wird die Verarbeiung von paenenbezogenen Daen nowendig. Die Daenverarbeiung is zum Zweck der Verragsdurchührung
und -abrechnung erorderlich. Es werden Daen, soern Sie im Zusammenhang mi der Behandlung sehen, von den beraenden Dermaologen
verarbeie und zwischen den Verragsparnern und deren Auragsdaenverarbeiern (Beraender Dermaologe, eilnehmende BKK, Sanakey
Conrac GmbH, 1&1 IONOS SE) uner Beachung der gesezlichen Regelungen, insbesondere der Besmmungen über den Daenschuz, der
ärzlichen Schweigepich und des Sozialgeheimnisses weiergegeben.

Die personenbezogenen Daen (Name, Anschri, Gebursdaum, akves Versicherenverhälnis bei eilnehmender BKK, Versicherennummer,
Abrechnungszier, Teilnahmebeginn und Diagnose nach ICD-10-GM, E-Mail-Adresse und Mobilnummer) düren zu Zwecken der Auhenzierung
im elekronischen Teilnahmeverahren, der Abrechnungsprüung und der Teilnehmerverwalung zwischen den Verragsparnern und deren
Auragsdaenverarbeiern (eilnehmende BKK, Sanakey Conrac GmbH, 1&1 IONOS SE) uner Beachung der gesezlicher Regelungen,
insbesondere der Besmmungen des Daenschuzes, ausgeausch werden. Medizinische Daen werden - soern nowendig - nur zwischen den
behandelnden Leisungserbringern/Ärzen ausgeausch (z. B. beim Wechsel des behandelnden Arzes).

Im Bewusssein unserer Veranworung ür den Daenschuz und in Erüllung unserer Pichen aus der DSGVO möchen wir Ihnen olgende
Inormaonen nach Ar. 13 DSGVO bekannmachen, dami Sie eine inormiere Enscheidung über die Ereilung Ihrer Einwilligung zur Teilnahme
am Verrag „Haukrebsscreening ür junge Menschen (HKS u35)“ reen können.

Veranworlicher im Sinne dieser Besmmung is Ihre Beriebskrankenkasse. Der Veranworliche beache die Daenschuzreche der
eilnehmenden Versicheren, sowei sich diese Daen in seiner Verügungsgewal benden und von ihm verarbeie werden. Er sell die jeweils
daür erorderlichen echnisch organisaorischen Maßnahmen und daenschuzrechlichen Verpichungen eigenveranworlich sicher. Bei Fragen
zum Daenschuz können Sie sich im Bedarsall an Ihre Beriebskrankenkasse sowie deren Daenschuzbeauragen wenden. Fragen zum
Daenschuz richen Sie bie an die Adresse der zusändigen Beriebskrankenkasse, zu Händen des Daenschuzbeauragen.

Die Daen, welche ür die Behandlung im Rahmen des Programms „Haukrebsscreening ür junge Menschen (HKS u35)“ erhoben und verarbeie
werden, dienen der Abrechnungsprüung, Teilnehmerverwalung und dem Verragsconrolling. Grundlage daür sind die Besmmungen des § 140a
Absaz 5, § 284 Abs. 1 Nr. 13 und §§ 295, 295a des Fünen Sozialgesezbuchs (SGB V).

Die Daen werden während der Dauer Ihrer Teilnahme am Verrag gespeicher. Nach Beendigung der Teilnahme am Verrag bleiben die Daen so
lange gespeicher, wie es ür die Erüllung des Verrags erorderlich is. Ihre Daen werden nach vier Jahren (beginnend ab dem Ende des Jahres, in
dem Sie die Leisung in Anspruch genommen haben) gelösch (§ 304 Abs. 1 Nr. 2 SGB V i. V. m. § 84 SGB X); im Falle der Abrechnungsunerlagen
späesens nach 10 Jahren.

Die Verragsparner sind verpiche, während der Dauer der Tägkei im Rahmen der besonderen Versorgung und auch nach Beendigung der
Tägkei über alle Sozialdaen der Sllschweigen zu bewahren. Meine Daen düren ür die Qualiässicherung der medizinischen Versorgung und
den Ezienznachweis von der besonderen Versorgung in pseudonymisierer Form genuz werden.

Sie haben ein Rech au Auskunf seiens des Veranworlichen über die bereenden personen-bezogenen Daen (Ar. 15 Abs. 1 und 2 DSGVO)
sowie au Berichtgung (Ar. 16 Saz 1 DSGVO), au Löschung (Ar. 17 DSGVO), au Einschränkung der Verarbeiung (Ar. 18 DSGVO) sowie das
Rech auWiderspruch gegen die Verarbeiung (Ar. 21 DSGVO i. V. m. § 84 SGB X) und ein Rech au Daenüberragbarkei (Ar. 20 DSGVO).

Sie haben das Rech, die Einwilligung jederzei zu widerruen, ohne dass die Rechmäßigkei der augrund der Einwilligung bis zum Widerru
erolgen Verarbeiung berühr wird (Ar. 7 Abs. 3 DSGVO). Der Widerru is schrilich oder zur Niederschri gegenüber Ihrer Krankenkasse zu
erklären und bedar keiner Begründung.

Sie haben das Rech au Beschwerde bei einer Ausichsbehörde (Ar. 77 DSGVO). Diese kann an den Bundesbeauragen ür den Daenschuz und
die Inormaonssicherhei (BDI) oder das Bayerische Landesam ür Daenschuzausich (BayLDA) geriche werden.

Die Teilnahme am Programm „Haukrebsscreening ür junge Menschen (HKS u35)“ is reiwillig. Die Bereisellung der personen-bezogenen Daen

durch Sie is daher nich gesezlich vorgeschrieben. Das heiß, Sie sind nich dazu verpiche, die personenbezogenen Daen bereizusellen. Das

ühr jedoch dazu, dass eine Teilnahme an der Besonderen Versorgung nach § 140a SGB V nich (mehr) möglich is.
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